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RS OGH 1952/1/9 2Ob713/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.01.1952

Norm

ABGB §897

DevG §22 Abs1

Rechtssatz

Ein Vertrag, der mit dem Beisatz geschlossen wurde, er erlösche, wenn die österreichischen Behörden dem Vertrag die

Genehmigung versagen, ist erloschen, wenn die Nationalbank die erforderliche Genehmigung versagt, und lebt nicht

wieder auf, wenn die Nationalbank ihren Standpunkt später ändert.
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